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Gemeinde Teningen Landkreis Emmendingen 
 

Satzung 
über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

vom 25. Juli 2023 
 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2 
und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Teningen am 25. Juli 2023 folgende Satzung über die Be-
nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Gemeinde Teningen be-
schlossen: 
 
I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und Flüchtlingsun-

terkünfte 
 

§ 1 
Rechtsform/Anwendungsbereich 

 
(1) Die Gemeinde Teningen betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

als öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der 

Gemeinde bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 
 
(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 17 

und 18 des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG – vom 19.12.2013, GBl. 2013, S. 493) von 
der Gemeinde Teningen bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 

 
§ 2 

Zweckbestimmung 
 
(1) Die Unterkünfte nach § 1 Abs. 2 dienen der Aufnahme und in der Regel der vo-

rübergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos und erkennbar nicht 
fähig sind, sich selbst eine Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu er-
halten. 

 
(2) Die Unterkünfte nach § 1 Abs. 3 dienen der vorübergehenden Unterbringung von 

Flüchtlingen im Sinne des § 1 Abs. 3 dieser Satzung. 
 
II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünfte 
 

§ 3 
Benutzungsverhältnis 

 
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf 
Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen be-
stimmter Art und Größe besteht nicht. Räume können zur gemeinsamen Benutzung 
zugewiesen werden.  

Anlage zu Drucksache 210/2023 



Seite 2 von 8 Gemeinde Teningen: Satzung Benutzung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte | 01.09.2023 

 
 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Nutzung 

 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem der Benutzer die 

zugewiesene Unterkunft bezieht. Der Beginn des Benutzungsverhältnisses wird 
durch schriftliche Einweisung verfügt. Mit dem Tag des Einzugs erkennt der Be-
nutzer die Bestimmungen dieser Satzung sowie der jeweils gültigen Hausord-
nung an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 

 
(2) Das Benutzungsverhältnis endet durch schriftliche Verfügung der Gemeinde. So-

weit die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen Zeit-
punkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der Räu-
mung/Rückgabe der Unterkunft. 

 
(3) Gründe für die Beendigung des Benutzungsverhältnisses sind insbesondere, 

wenn sich der Benutzer eine andere Unterkunft beschafft hat, oder wenn der Be-
nutzer die ihm zugeteilte Unterkunft 

 
1. nicht innerhalb von sieben Tagen bezieht, 
2. ein Monat nicht mehr bewohnt, 
3. sie nicht mehr ausschließlich als Wohnung benutzt oder 
4. sie nur für die Aufbewahrung seines Hausrats verwendet. 

 
§ 5 

Benutzung der überlassenen Räume 
 
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Per-

sonen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt 

dem überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre 
bestimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und 
nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, 
in dem sie bei Beginn übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Über-
nahmeprotokoll aufzunehmen und von den eingewiesenen Personen zu unter-
schreiben. 

 
(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zube-

hör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde Teningen vorge-
nommen werden. Der Benutzer ist im Übrigen verpflichtet, die Gemeinde unver-
züglich von Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewiesenen 
Unterkunft zu unterrichten. 

 
(4) Mit Rücksicht auf die besondere Zweckbestimmung der Unterkunft, die Gesamt-

heit der Hausbewohner und im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung der Grundstücke und Unterkünfte bedarf der Benutzer der schriftlichen Zu-
stimmung der Gemeinde, wenn er 

 
1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufnehmen will. 

Die besuchsweise Aufnahme von Dritten bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Gemeinde. 

 


